
Institut für Arbeits-, Sozial- und Wirtschaftsrecht III 

Prof. Dr. Heinz-Dietrich Steinmeyer 

Moderne Arbeitsformen 
und die 

europarechtlichen 
Grundfreiheiten 

  
von 

 
Heinz-Dietrich Steinmeyer 



Institut für Arbeits-, Sozial- und Wirtschaftsrecht III 
Prof. Dr. Heinz-Dietrich Steinmeyer 

Folie 2 
 

Einführung 

 
Moderne Arbeitsformen  

     Risiken und Chancen für den Arbeitsmarkt 

     Risiken und Chancen für Arbeitnehmer 

 

Rahmenbedingung des Binnenmarktes 

Europäische Recht bieten  

     zusätzliche Chancen aber auch  

     zusätzliche Risiken 
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Grundfreiheiten 

Es geht um 

   Arbeitnehmerfreizügigkeit 

   Dienstleistungsfreiheit 

   Niederlassungsfreiheit 

 

Kernfreiheiten des Binnenmarktes 

Im Grundsatz unabdingbar 
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Grundfreiheiten 

Aber: 

Binnenmarkt-Konzept basiert auf 

      Halbwegs einheitlichen bzw. sich anpassenden 

        Lebensverhältnissen 

      Vergleichbaren arbeitsrechtlichen und sonstigen 

        rechtliche Rahmenbedingungen 

Sonst: 

      Gefahr der Wettbewerbsverzerrung 

      Frage der Schutzphilosophie 

      Gefährdung (?) der sozialen Sicherungssysteme 

      Schutz der Arbeitnehmer 
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Aktivitäten des europäischen Gesetzgebers 

Angleichungen im Arbeitsrecht 

     Führen bei grenzüberschreitenden Tätigkeiten 

        innerhalb der EU grds. zu vergleichbaren  

        Schutzniveaus 

Verknüpfungen / Koordinierung im Sozialrecht 

      VO 883/04 – europäisches koordinierendes  

        Sozialrecht 

Konkretisierungen der Grundfreiheiten durch 

      Dienstleistungsrichtlinie 

      Entsenderichtlinie 

      Leiharbeits-Richtlinie 
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Freizügigkeit 

Stichwort A 1 – Bescheinigung 

    Wird erteilt bei grenzüberschreitender  

      Tätigkeit 

    Soll Zugehörigkeit zum System sozialer  

      Sicherung des Herkunftsstaates be- 

      scheinigen 

    sichert Fortbestand des Schutzes 

     aber auch 

       „Schwarzmarkt“ für A 1-  

        Bescheinigungen 
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Freizügigkeit 

 Bei grenzüberschreitender Arbeitnehmerüber-
lassung: 

      grds. Entsendung durch Verleihunternehmen 

         -    Vorschriften des Entsendestaats finden  

               weiter Anwendung 

      Es sei denn Unternehmen verleiht ausschließlich 

        oder überwiegend grenzüberschreitend 

         -     Vorschriften des Staates der aktuellen  

               Tätigkeit finden Anwendung 
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Freizügigkeit 

Vorlage der A 1- Bescheinigung  belegt 
Nicht-Anwendbarkeit deutschen Rechts 

Kann von Personen vorgelegt werden, die in 
ihrem Heimatland versichert sind 

    z.B. Jobs während eines bezahlten Urlaubs 

    Oder eben Entsendung 

     Bescheinigt nicht die Entsendung sondern 

        die Fortgeltung der Vorschriften des  

        Heimatstaats  
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Bescheinigung A 1 

 

   Was kann schiefgehen? 

   Wo liegt „Gefahrenpotential“? 

 

Eine A 1- Bescheinigung  

„spart“  

deutsche Sozialversicherungsbeiträge 
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Bescheinigung A 1 

  Es scheinen Fälschungen im Umlauf zu sein 

          Schwer zu bekämpfen – kein euro- 

            päisches Sozialversicherungsregister 

  Ausländische Firmen mögen falsche An- 

     gaben machen 

  Arbeitnehmer holen sich eine A 1 – Be- 

     scheinigung für selbständige Tätigkeit 



Institut für Arbeits-, Sozial- und Wirtschaftsrecht III 
Prof. Dr. Heinz-Dietrich Steinmeyer 

Folie 14 
 

Bescheinigung A 1 

 

Bei Fälschungen: 

Zur Erleichterung der Echtheitskontrolle bei 
Betriebsprüfungen werden bei der 
Datenstelle der Rentenversicherung die 
Bescheinigungen zentral gespeichert, die von 
ausländischen Trägern ausgestellt und 
übersandt werden. 

Gefälschte Bescheinigungen entfalten keine 
Wirksamkeit 
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Bescheinigung A 1 

Bei unzutreffenden Bescheinigungen 

z.B. 

        Bescheinigung als Selbständiger, in  

          Wahrheit aber Arbeitnehmer 

        Erbringung von Werkleistungen in 

          Deutschland bei nicht nennenswerter 

          Geschäftstätigkeit im Entsendestaat 

         Falsche Angaben des Unternehmens 

          gegenüber der ausstellenden Stelle 
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Bescheinigung A 1 

Muss die vorgelegte Bescheinigung 
gleichwohl anerkannt werden? 

 EuGH in Herbosch Kiere und in  

                 Fitzwilliam: 

Solange eine ausgestellte Bescheinigung E 101 
(jetzt A 1) nicht von den Behörden des Aus-
stellungsstaates zurückgezogen oder für ungül-
tig erklärt wird, bindet sie den zuständigen 
Träger und die Gerichte des Mitgliedstaates, in 
den die Arbeitnehmer entsandt worden sind 
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Bescheinigung A 1 

Bewertung: 

Entscheidungen sind konsequent, da 
System des koordinierenden euro-
päischen  Sozialrechts nur mit einer 
gegenseitigen Anerkennung von Ent-
scheidungen funktionieren kann 

Allerdings auch hinderlich, wenn es 
darum geht, unzutreffende Bescheini-
gungen zu „beseitigen“ 
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Bescheinigung A 1 

Lösung nach EuGH: 

„Macht der Träger eines anderen Mitgliedstaats Zweifel 
an der Richtigkeit des der Bescheinigung zugrunde-
liegenden Sachverhalts  oder an dessen rechtlicher Be-
wertung und damit daran geltend, ob die Bescheini-
gung in Übereinstimmung mit der Verordnung steht,  
so muss der ausstellende Träger die Richtigkeit der 
Bescheinigung überprüfen und diese ggf. zurück- 
ziehen.“ 

 

 Deutscher Träger muss also beim ausländischen 

Träger intervenieren. 
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Bescheinigung A 1 

Beschluss der Verwaltungskommission für die 
Koordinierung der Systeme der Sozialen Sicherheit vom 

12.6.2009 

Dialog- und Vermittlungsverfahren  

zur Frage der Gültigkeit von Dokumenten… 

1. Phase  des Dialogverfahrens 

 Überprüfung, Klarstellung bzw. Rücknahme durch aus-
stellenden Träger auf Initiative des ersuchenden Trägers 

 Ergebnis spätestens binnen drei Monaten; bei hoher Komplexi-
tät um weitere drei Monate mit Benachrichtigung des ersu-
chenden Trägers 

 Ausstellender Träger unterrichtet betroffene Person und ggf. 
Arbeitgeber 
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Bescheinigung A 1 

2. Phase des Dialogverfahrens 

 Bei Nichteinigung oder Nicht-Abschluss der Untersuchung 
binnen sechs Monaten entweder 

o        Unmittelbare Anrufung der Verwaltungskommission oder 

o        Benennung je eines Ansprechpartners und Einigung  

           binnen sechs Wochen 

 

Vermittlungsverfahren 

Anrufung der Verwaltungskommission, die sich darum bemüht, 
„die unterschiedlichen Standpunkte binnen sechs Monaten nach 
ihrer Befassung miteinander in Einklang zu bringen“ 

 

Bewertung: Umständliches und zeitraubendes Verfahren 

                  keine wirkliche Lösung 
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Dienstleistungsfreiheit 

Mag eine Gefahr für das Ausnutzen von 
Niveau-Unterschieden zwischen den 
Mitgliedstaaten sein 

Ist andererseits aber auch ein Wert für 
den Binnenmarkt 

Stichworte Dienstleistungsrichtlinie  

                       und Entsenderichtlinie 

                       (Arbeitnehmerent- 

                       sendegesetz) 
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Dienstleistungsfreiheit 

Grenzüberschreitende Arbeitnehmerüberlassung ist 
Ausübung der Dienstleistungsfreiheit 

    Muss also akzeptiert werden 

Man mag versuchen Missbräuche zu verhindern 

    Beispiele:  

        Erlaubnispflicht auch für ausländische Verleiher 

          bei Verleih nach Deutschland 

        ausländischer Verleiher darf nicht nur  

          grenzüberschreitend verleihen 
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Dienstleistungsfreiheit 

Tätigkeit von ausländischen 
Subunternehmen mit eigenem Personal 
in Deutschland ist auch Ausübung der 
Dienstleistungsfreiheit 

  Frage ob tatsächlich Werkverträge 

    oder nur Scheinwerkverträge 
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Dienstleistungsfreiheit 

Versuche der Steuerung 

   Einerseits Verhinderung von Missbrauch   und  

   andererseits Gewährleistung von  

     Dienstleistungsfreiheit 

    Problematik an zwei Beispielen: 

          Anforderung Tariftreue bei Vergabe 

          Kontrolle durch Ausweise – etwa in der 

            Bauindustrie 
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Dienstleistungsfreiheit 

Tariftreue: 

 Vorschrift im VergabeG, dass Aufträge für 
Bauunternehmen nur an solche Unternehmen, die 
sich bei Angebotsabgabe schriftlich verpflichten, 
ihren Arbeitnehmern bei Ausführung der Leistungen 
mindestens örtlichen Tariflohn zu zahlen 

 EuGH in 2008: 

     Verstößt gegen Dienstleistungsfreiheit 

     Gesetzesvorschrift nicht Rechtsvorschrift zu  

       Mindestlohn iSd RL 96/71 

     Baugewerbe-TV nicht allgemeinverbindlich 

     Wirkung nur für öffentliche Aufträge      
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Dienstleistungsfreiheit 

    EuGH aus 2014 

      Bieter beabsichtigte, einen öffentlichen Auftrag aus- 

         schließlich durch Inanspruchnahme von Arbeit- 

         nehmern auszuführen, die bei einem Nachunter- 

         nehmer mit Sitz in anderem Mitgliedstaat beschäftigt 

         sind. 

       Rechtsvorschrift des Mitgliedstaats, die Nachunter- 

          nehmer verpflichtet, den Arbeitnehmern ein nach  

          ihren Rechtsvorschriften festgelegtes Mindestentgelt 

          zu zahlen 
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Dienstleistungsfreiheit 

Argumente des EuGH 

     Zusätzliche wirtschaftliche Belastung des  

       Leistungserbringers als Behinderung 

      Nur für öffentliche Aufträge – Schutzbe- 

        darf aber auch sonst (?) 

      Keine Gefährdung der Stabilität des  

        sozialen Sicherungssystems 



Institut für Arbeits-, Sozial- und Wirtschaftsrecht III 
Prof. Dr. Heinz-Dietrich Steinmeyer 

Folie 28 
 

Dienstleistungsfreiheit 

Missbrauchsverhinderung durch Ausweiskontrolle bei 
Baustellen 

 Idee einer Social ID Card 

     Eindämmung von illegaler Arbeit 

   Problem dass Dienstleistungs-RL bestimmt:  

Die Mitgliedstaaten dürfen die Dienstleistungsfreiheit eines in 
einem anderen Mitgliedstaat niedergelassenen Dienstleistungs-
erbringers nicht einschränken, indem sie diesen einer der 
folgenden Anforderungen unterwerfen:  

… 

der Pflicht, sich von ihren zuständigen Behörden einen 
besonderen Ausweis für die Ausübung einer Dienstleistungs-
tätigkeit ausstellen zu lassen 
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Dienstleistungsfreiheit 

Gemeint damit wohl, dass 
ausländischen Leistungserbringern 
nicht zusätzliche Anforderungen 
auferlegt 

Wenn es ein europaweiter Ansatz ist 
wohl kein Problem 
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Resümee 

Hier nur Teil der Problematik 

Thema z.B. auch  

   Länge der Entsendefristen 


